
Zeitschrift: Sonos / Schweizerischer Verband für Gehörlosen- und
Hörgeschädigten-Organisationen

Herausgeber: Sonos Schweizerischer Verband für Gehörlosen- und Hörgeschädigten-
Organisationen

Band: 104 (2010)

Heft: 12

Artikel: Wie der Bundesrat Behinderte in den Arbeitsmarkt hieven will

Autor: Blumer, Claudia

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-924028

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 18.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-924028
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


Wie der Bundesrat Behinderte in den
Arbeitsmarkt hieven will

Text: Von Claudia Blumer, Tages-Anzeiger vom

4. November 2010.

12*500 IV-Rentner sollen arbeiten gehen.
Wie sich das der Bundesrat vorstellt, steht
in einem Bericht, der Tagesanzei-
ger.ch/Newsnetz vorliegt.

Um den Schuldenberg der Invalidenversicherung

zu stoppen, verabschieden
Bundesrat und Parlament in immer kürzeren
Abständen IV-Revisionen mit Spareffekt.
Ende 2010 wird die IV mit 15,5 Milliarden
Franken verschuldet sein. Die aktuelle 6.

IV-Revision soll dem abhelfen. Durch die

Ausgliederung von i2'soo IV-Rentnern, die

arbeiten gehen müssen, erwartet der Bund

jährliche Einsparungen von 231 Millionen
Franken.

Um Tausende von Arbeitsunfähigen in den

Arbeitsmarkt zu integrieren, sollen die
Renten zurückhaltender gesprochen
werden. Doch auch auf Arbeitgeberseite
sind Anstrengungen nötig. Flier wurden
bisher noch keine Lösungen laut. Der

Bundesrat beauftragte das Bundesamt für
Sozialversicherungen, zu prüfen, ob und wie

Arbeitgeber mit Zwangsmassnahmen zur

Integration von IV-Rentnern verpflichtet
werden können.

Überlegungen zu
Quotenregelungen

Auf Geheiss des Parlaments hat sich der
Bundesrat in den umliegenden Ländern

umgesehen, um aus deren Erfahrungen mit

Quotenregelungen Schlüsse zu ziehen. Das

Fazit: Zwangsmassnahmen funktionieren
nicht. In Deutschland, Frankreich und
Österreich, wo die Integration behinderter
Personen gesetzlich verankert ist, wird die

Quote nicht eingehalten. Lieber zahlen die

Unternehmen die verkraftbaren Strafbeträge

von einigen Tausend Euro pro Jahr.

Eine Behinderten-Quote sei nicht nur
unnütz, sondern kontraproduktiv, heisst es

im Bericht. Zwangsmassnahmen würden
die Chancen Behinderter auf dem Arbeitsmarkt

sogar zusätzlich schmälern, wie aus
einer vergleichenden OECD-Studie hervorgeht.

Quotenregeln gibt es auch in Spanien,
Malta, Ungarn, Tschechien und weiteren
OECD-Ländern. Eine Erhebung zeigt, dass

in Ländern mit Quotenregeln prozentual
weniger Behinderte arbeiten als beispielsweise

in der Schweiz. Die Schweiz, die
keine Anstellungsquoten für Menschen mit

gesundheitlichen Beeinträchtigungen
kennt, steht bezüglich dieser Anstellungsrate

OECD-weit an fünfter Stelle.

Verlegenheitslösung

Der Bericht, den die Nationalratskommission

für soziale Sicherheit und Gesundheit

am 4. November 2010 diskutierte,
beinhaltet deshalb andere Vorschläge zur
Wiedereingliederung der 12*500 IV-Rentner:
Die Wirtschaft soll mit positiven Anreizen

verführt werden. Etwa mit der Möglichkeit
des unverbindlichen Arbeitsversuchs, mit

Beratung und Begleitung und mit einer
dreijährigen Schutzfrist, während der dem

Arbeitgeber im Falle eines Scheiterns kein

finanzieller Nachteil entsteht.

Diese Vorschläge sind eine Verlegenheitslösung,

wie das Papier zeigt. Denn der
Bundesrat schlägt gleichzeitig vor, nach vier
Jahren doch eine Quotenregelung ins Auge

zu fassen, sollten die positiven Anreize
nicht fruchten. Firmen ab einer Mitarbeiterzahl

von 100 sollen dann dazu verpflichtet
werden, eine bestimmte Anzahl von der IV

vermittelte Personen aufzunehmen.
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